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Kreis Lippe 
 

219 Immissionsschutz 
Genehmigungsverfahren nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 
in 32805 Horn Bad Meinberg, Flur 2, Flurstück 
200, Gemarkung Veldrom. 

 
Herr Stefan Kampmeier hat auf den Genehmigungsantrag 
vom 20.01.2011 mit Datum vom 30.04.2013 einen Ge-
nehmigungsbescheid für die Errichtung und den Betrieb 
einer Windkraftanlage Typ Enercon E- 101 (Flur 2, Flur-
stück 200) sowie für den Rückbau einer Windkraftanlage 
Vestas Typ V44 (Flur 2, Flurstück 129) und für den Rück-
bau einer Windkraftanlage Vestas Typ V47 (Flur 2, Flur-
stück 200) in 32805 Horn Bad Meinberg, Gemarkung Ve-
ldrom, erhalten. Der Genehmigungsbescheid vom 
30.04.2013 erfasst die Errichtung und den Betrieb der 
Windkraftanlage w.f.: 
 
Standort der WKA Enercon E 101 
Ort: 32805 Horn Bad Meinberg 
Gemarkung Veldrom 
Flur: 2 
Flurstück: 200 
Gaus-Krüger- Koordinaten: Rechts:   3.494.926 
 Hoch:     5.742.766 
 
Auslegungs-/Leistungsdaten 
Hersteller/Typ : Enercon / E-101 
Leistung: 3.000 KWel  
Konstruktion: konischer Betonturm  
Nabenhöhe über Grund: 135,40 m 
Rotordurchmesser: 101 m 
Gesamthöhe: 185,90 m 
Betriebsweise : Pitch-elektrische 

Blattwinkelverstellung 
und Drehzahlregelung 

Betriebszeit: Normalbetrieb in der 
Zeit von täglich 0000 - 
2400 Uhr  

Drehzahl : 4 – 14,5 min-1 
 
Der Genehmigungsbescheid wurde mit Nebenbestimmun-
gen und Auflagen, u.a. zur Einhaltung immissionsschutz-
rechtlicher und landschafts- und naturschutzrechtlicher 
sowie bauordnungsrechtlicher Belange versehen.  
 

Der Antragsteller hat gem. § 21a der Neunten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) die öffentliche Bekanntmachung des Vorbe-
scheides beantragt. Die öffentliche Bekanntmachung wird 
entsprechend der Vorgaben des § 10 Abs. 8 BImSchG 
durchgeführt. 
 
 
 
 
 

 
Der Genehmigungsbescheid liegt gemäß § 10 Abs. 8 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Zeit vom 
27.05.2013 bis einschließlich zum 10.06.2013 

 
� bei der Stadtverwaltung der Stadt Horn Bad Meinberg 

(Bauamt/Planungsamt), 32805 Horn Bad Meinberg, 
Marktplatz 4 

 
� bei der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice am 

Haupteingang, 32756 Detmold, Felix Fechenbach 
Straße 5 

 
aus und kann dort während der Dienststunden für die 
Dauer von 2 Wochen eingesehen werden. Mit Ende der 
Auslegungsfrist (10.06.2013, 24

00
 Uhr) gilt der Genehmi-

gungsbescheid auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice: 
montags bis donnerstags von 07

30
 Uhr bis 18

00
 Uhr 

freitags von 07
30

 Uhr bis 15
00

 Uhr 
sowie nach Vereinbarung. 
 
Dienststunden der Stadt Horn-Bad Meinberg 
Montag, Dienstag, Donnerstag von 8:30 Uhr -12:00 Uhr 
Mittoch von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
Donnerstag von 1400 Uhr – 1730 Uhr 
Freitag von 0830 – 1200 Uhr 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen den Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
in 32423 Minden, Königswall 8, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage kann auch in elektro-
nischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und 
Finanzgerichten im Lande NRW (ERVVO VG/FG vom 
7.11.2012;  GVBl. NRW, S. 548) erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben wer-
den. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erho-
ben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Ab-
schriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Aus-
fertigung erhalten können. 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Niehage 

Kr.Bl. Lippe 21.05.2013 
 
 
 
 
 


